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Gemeinde Osloß
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mit örtlicher Bauvorschrift, 2. Änderung
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Textliche Festsetzungen

3.2 In den allgemeinen Wohngebieten wird die max. Höhe der Traufe mit 4,50 m und die max. Höhe des Firstes mit 9,00 m

über dem Bezugspunkt festgesetzt.

Wird ergänzt:

Gauben, Zwerchgiebel und Risalite, etc. sind von der Regelung zur Traufhöhe ausgenommen.

Neu:

3.2 In den allgemeinen Wohngebieten wird die max. Höhe der Traufe mit 4,50 m und die max. Höhe des Firstes mit 9,00 m

über dem Bezugspunkt festgesetzt.

Gauben, Zwerchgiebel und Risalite, etc. sind von der Regelung zur Traufhöhe ausgenommen.

§ 2 Anforderungen an die Gestaltung der Dachformen (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

2.2 Für die Dächer der Hauptgebäude sind in den allgemeinen Wohngebieten nur Sattel-, Krüppelwalm- und Walmdächer mit

einer Dachneigung von 22° bis 50° zulässig.

Der Krüppelwalm ist so auszubilden, dass sein Traufpunkt nicht tiefer liegt als die halben Differenzen zwischen First und

Traufe des Hauptdaches.

Wird ergänzt:

Gauben, Zwerchgiebel und Risalite, etc. sind von der Regelung zur Dachneigung ausgenommen.

§ 3 Anforderungen an die Gestaltung der Dachdeckung (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

Entfällt:

3.3 Dachflächenfenster, Gauben, Zwerchgiebeln und Risalite sind bis zu 2/ 3 der Trauflänge zulässig. Diese haben zu den

seitlichen Dachrändern (Ortgang) einen Abstand von min. 2,00 m einzuhalten.

Solarflächen auf dem Dach müssen einen Mindestabstand von 0,50 m zu den seitlichen Dachrändern einhalten.

Rechteckige Kollektorfelder sind trauf- und firstparallel anzubringen. Es ist eine regelmäßige Verteilung der Kollektorfelder

mit Rücksicht auf bestehende Dachelemente vorzunehmen.

Neu:

Gauben, Zwerchgiebeln und Risalite sind bis zu 2/ 3 der Trauflänge zulässig. Diese haben zu den seitlichen Dachrändern

(Ortgang) einen Abstand von min. 2,00 m einzuhalten. Für Dachflächenfenster gilt ein Abstand von min. 1 m.

Neu:

2.2 Für die Dächer der Hauptgebäude sind in den allgemeinen Wohngebieten nur Sattel-, Krüppelwalm- und Walmdächer mit

einer Dachneigung von 22° bis 50° zulässig.

Der Krüppelwalm ist so auszubilden, dass sein Traufpunkt nicht tiefer liegt als die halben Differenzen zwischen First und

Traufe des Hauptdaches.

Gauben, Zwerchgiebel und Risalite, etc. sind von der Regelung zur Dachneigung ausgenommen.

3.3 Gauben, Zwerchgiebeln und Risalite sind bis zu 2/ 3 der Trauflänge zulässig. Diese haben zu den seitlichen Dachrändern

(Ortgang) einen Abstand von min. 2,00 m einzuhalten. Für Dachflächenfenster gilt ein Abstand von 1 m.

Solarflächen auf dem Dach müssen einen Mindestabstand von 0,50 m zu den seitlichen Dachrändern einhalten.

Rechteckige Kollektorfelder sind trauf- und firstparallel anzubringen. Es ist eine regelmäßige Verteilung der Kollektorfelder

mit Rücksicht auf bestehende Dachelemente vorzunehmen.
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